
(schriftlich, Patienten-,
Betreuungsverfügung oder

Vertretungsvollmacht)

(frühere Äußerungen/ Wert-
vorstellungen; Ehegatten-

notvertretungsrecht)

Kontakt

Vorausverfügter Wille 

Übergeordnete Verfahrensanweisung

Adressat*innen: Mitarbeitende des UKB

Anwendung:
bei einwilligungsfähigen Patient*innen,
die eine PV mitbringen oder verfassen
bei nicht-einwilligungsfähigen
Patient*innen, bei denen eine PV
vorliegt
wenn eine medizinische Indikation für
die Intervention vorliegt

Die üVA finden Sie unter

Das

informiert

Patientenverfügung (PV) &
Vorsorgeplanung

Stand 5. September 2025

= Klinisches Ethik-Komitee

Zentrale Aufgabe des Klinischen
Ethikkomitees ist es, die behandelnden
Ärzt*innen und Gesundheits- und
Krankenpfleger*innen bei ethisch
problematischen Entscheidungen be-
ratend zu unterstützen. Dies erfolgt
zumeist durch ein ethisches Konsil.
Dazu kommt die Entwicklung von
klinikinternen Leitlinien und das
Abhalten von Fort- und Weiter-
bildungen.

Weitere Informationen
zum KEK am UKB

Entscheidungskaskade

Anmeldung Ethikkonsil über KAS

Arndt.Bialobrzeski@ukbonn.de

0228-287-13594
0151-58233163

Patientenverfügung (§ 1827 BGB)
Der*Die Verfügende selbst legt im Voraus
schriftlich fest, wie er*sie ärztlich behandelt  
werden möchte.

Vorsorgevollmacht
Der*Die Bevollmächtigende (Patient*in) erteilt
einer anderen Person die Vollmacht, in
seinem*ihrem Namen zu handeln (‚Vertrauens-
person‘) und für ihn*sie in medizinischen
Fragen zu entscheiden.

Betreuung (§ 1829 BGB)
Das Gericht bestellt eine*n gesetzliche*n
Vertreter*in (Betreuer*in), wenn es dies  in der
aktuellen gesundheitlichen Situation für
erforderlich hält. Die Befugnis des*der
Betreuers*Betreuerin steht unter gerichtlicher
Kontrolle.

Ehegattennotvertretungsrecht (§ 1358 BGB)
s. umseitig

Impressum

Klinisches Ethikkomitee
Universitätsklinikum Bonn
Vorsitz: Prof. Dr. Lukas Radbruch
Venusberg Campus 1, Geb. 66
53127 Bonn

ethikkomitee@ukbonn.de

Aktuell erklärter Wille 
(aufgeklärte*r,

einwilligungsfähige*r
Patient*in)

Mutmaßlicher Wille 

Natürlicher Wille
(mehr als ein Reflex)

Entscheidung im Sinne
des Patientenwohls

(Lebensschutz hat Vorrang)

Rechtliche & Praktische Unterscheidung

Wenn eine med. Indikation vorliegt:
Beachtung des Patientenwillens!



Ohne schriftliche Verfügung kann das

greifen, wenn ...
Liegt eine PV vor?

Patientenwille bzgl. konkreter Maßnahme steht fest.

Ja

Eruieren des mut-
maßlichen WillensFormale Prüfung

      Übereinstimmung Name & Ge-
      burtsdatum mit Patientenakte
      Eigenhändige Unterschrift
      Anzeichen für Widerruf?

ethische
Fallberatung

evtl. Einschaltung
Betreuungsgericht

eindeutig

i.O.

Kontaktaufnahme
mit der in der PV

genannten
Ansprechperson/
rechtl. Vertretung

Inhaltliche Prüfung
      Ist hinreichend konkret beschrieben, in welchen Situationen 
      die PV angewendet werden soll?
      Werden die Maßnahmen, die von dem*der Verfasser*in ge-
      wünscht / abgelehnt werden, unmissverständlich benannt?
      Enthält die PV Aussagen zu den Wertvorstellungen des*der
      Patient*in, über seine* ihre Einstellung zu Leben und Sterben?

Nein

keine
Anwendbar-
keit auf die

Situation

Einbezug der
Vertretungsperson/
Bevollmächtigten

dialogisch

eindeutig

unklar
zweifelhaft

Inhalt: Vorsorgevollmachten, Betreuungs-
verfügungen, Patientenverfügungen, Wider-
sprüche gegen das Ehegattennot-
vertretungsrecht (soweit durch den*die
Patient*in registriert)

Ärzt*innen können für Entscheidungen
über dringende medizinische Behandlungen
abfragen, ob der*die Patient*in ein solches
Dokument registriert hat.

Mehr Informationen für die Einsichtnahme
als Arzt*Ärztin:
 

sie schriftlich vorliegt,
sie eigenhändig unterschrieben ist,

Die PV ist dann wirksam, wenn ...

Ehegattennotvertretungsrecht (§ 1358 BGB)

Formulierungen wie „Wenn ich mich im
unmittelbaren Sterbeprozess befinde“ oder
„Keine Apparatemedizin“ sind zu allgemein.
Eine solche PV hat keine Bindungswirkung, gibt
aber in jedem Fall Auskunft über das Wertebild
und die Vorstellungen des*der Patient*in.

Ein Widerruf ist jederzeit und formlos möglich. Er
kann mündlich erfolgen. Die PV hat kein „Ablauf-
datum“. Je länger jedoch die Erstellung/ letzte
Aktualisierung zurückliegt, desto eher kann die
Gültigkeit der getroffenen Festlegungen ange-
zweifelt werden.

Vorgehen bei eingetretener Einwilligungsunfähigkeit

Wenn der*die
Patient*in jetzt mit uns

reden könnte, wie würde
er*sie sich in dieser

Situation entscheiden?

sie nicht widerrufen wurde.

(bei fehlender Unterschriftsfähigkeit:
Zustimmung zur PV unabhängig durch
Unterschriften bezeugt),
der*die Patient*in zum Zeitpunkt der
Abfassung

einwilligungsfähig und
volljährig war

der*die Patient*in aktuell nicht
einwilligungsfähig ist,
die PV für die aktuelle Situation
hinreichend konkret und
unmissverständlich formuliert ist,

der*die Patient*in aufgrund von
Bewusstlosigkeit oder Krankheit nicht
einwilligungsfähig ist, und
die Ehepartner*innen nicht getrennt
leben, und
kein*e Betreuer*in oder
Bevollmächtigte*r benannt wurde, und
(dem ärztlichen Personal) keine
Gründe bekannt sind, dass der*die
vertretende Ehegatt*in die Vertretung
ablehnt.

Die Vertretung kann für die Dauer von
sechs Monaten ausgeübt werden.

Zentrales Vorsorgeregister

https://www.vorsorgeregister.de/aerzte

Mutmaßlicher Wille
Ermittlung aufgrund konkreter
Anhaltspunkte
Berücksichtigung v.a. von früheren
Äußerungen, ethischen/ religiösen Über-
zeugungen, sonstige persönliche Wertvor-
stellungen des*der Patient*in
Einbezug auch von Informationen von
Angehörigen, weiteren Bezugspersonen,
Mitgliedern des Behandlungsteams/
Mitbehandler*innen

Natürlicher Wille
Manifestation in verbalem Verhalten und/
oder physischen Phänomenen (aversive
und appetitive Verhaltensweisen)
Grundsatz: Vornahme einer Maßnahme
gegen den natürlichen Willen nur, wenn

damit eine erhebliche Gefahr von
dem*der Patient*in abgewendet wird,
die Maßnahme das mildeste Mittel ist,
und
ihr nicht der mutmaßliche Wille der
Person entgegensteht.

https://www.vorsorgeregister.de/aerzte

